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und der Türkei gemäß Regel 37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
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organisationen unternommenen Anstrengungen, insbesondere soweit sie sich auf Afghanistan beziehen, 

nicht ersetzen, sondern ergänzen und kooperativ unterstützen soll, 

 �X�Q�W�H�U�� �%�H�J�U�����X�Q�J des Ergebnisses der am 2. und 3. Mai 2012 in Genf abgehaltenen Internationalen 

Konferenz über die Lösungsstrategie für afghanische Flüchtlinge zur Unterstützung der freiwilligen Rück-

kehr, der dauerhaften Wiedereingliederung und der Hilfe für Aufnahmeländer und mit��Interesse��der weite-

ren Umsetzung des gemeinsamen Kommuniqués der Konferenz entgegensehend, mit dem Ziel, durch an-

haltende Unterstützung und gezielte Maßnahmen seitens der internationalen Gemeinschaft die Dauerhaf-

tigkeit der Rückkehr zu erhöhen und die Unterstützung für die Aufnahmeländer fortzusetzen, 

 �X�Q�W�H�U���+�H�U�Y�R�U�K�H�E�X�Q�J der zentralen und unparteiischen Rolle, die die Vereinten Nationen auch weiter-

hin bei der Förderung des Friedens und der Stabilität in Afghanistan spielen werden, indem sie bei den 

Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft die Führung übernehmen, wozu auch die gemeinsam mit 

der Regierung Afghanistans durchgeführte Koordinierung und Überwachung der Anstrengungen zur 

Durchführung des Prozesses von Kabul über den Gemeinsamen Koordinierungs- und Überwachungsrat in 

Unterstützung der von der Regierung aufgestellten und auf der Konferenz von Tokio bekräftigten Prioritä-

ten gehört, und mit dem Ausdruck seiner Anerkennung und nachdrücklichen Unterstützung für die laufen-

den Anstrengungen des Generalsekretärs, seines Sonderbeauftragten für Afghanistan sowie insbesondere 

der Frauen und Männer der Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan, die unter schwierigen 

Bedingungen im Einsatz sind, um dem Volk Afghanistans zu helfen, 

 �H�U�Q�H�X�W���H�U�N�O�l�U�H�Q�G, dass sich die Rolle der internationalen Akteure in Übereinstimmung mit dem Transi-

tionsprozess weiter von der direkten Erbringung öffentlicher Leistungen hin zu Unterstützung und Kapazi-

tätsaufbau für afghanische Institutionen verlagern wird, wodurch die Regierung Afghanistans in die Lage 

versetzt wird, ihre souveräne Autorität in all ihren Funktionen auszuüben, darunter auch die schrittweise 

Schließung aller regionalen Wiederaufbauteams sowie die Auflösung aller Strukturen, die die Funktionen 

und die Autorität der Regierung auf nationaler und subnationaler Ebene duplizieren, 

 �E�H�W�R�Q�H�Q�G, wie wichtig ein umfassender, alle einschließender politischer Prozess in Afghanistan unter 

afghanischer Führung und Eigenverantwortung ist, um die Aussöhnung all derer zu unterstützen, die dazu 

bereit sind, entsprechend dem Kommuniqué der Kabuler Konferenz über einen Dialog, der allen offensteht, 

die der Gewalt abschwören, keine Verbindungen zu internationalen terroristischen Vereinigungen, ein-

schließlich Al-Qaidas, unterhalten, die Verfassung achten, einschließlich ihrer Menschenrechtsbestimmun-

gen und insbesondere der Frauenrechte, und die bereit sind, sich am Aufbau eines friedlichen Afghanistans 
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am 19. und 20. November 2010 in Lissabon und am 20. und 21. Mai 2012 in Chicago (Vereinigte Staaten 

von Amerika) erzielten Vereinbarungen, die volle Sicherheitsverantwortung in ganz Afghanistan bis Ende 

2014 schrittweise an die afghanischen nationalen Sicherheitskräfte zu übertragen,��Kenntnis��nehmend von 

der von der Nordatlantikvertrags-Organisation und der Regierung Afghanistans am 20. November 2010 in 

Lissabon unterzeichneten Erklärung über eine dauerhafte Partnerschaft, in��Würdigung der gemeinsamen 

Anstrengungen im Rahmen des Transitionsprozesses („Inteqal“) und unter��Begrüßung der Fortschritte in 

Richtung auf den Abschluss der Übergabe der Sicherheitsverantwortung, insbesondere des am 18. Juni 

2013 erreichten Meilensteins mit dem Eintritt aller Gebiete Afghanistans in den Transitionsprozess, 

 �X�Q�W�H�U�V�W�U�H�L�F�K�H�Q�G, wie wichtig einsatzfähige, professionelle, inklusive und tragfähige afghanische na-

tionale Sicherheitskräfte sind, um den Sicherheitsbedarf Afghanistans zu decken und so dauerhaften Frie-

den und anhaltende Sicherheit und Stabilität herbeizuführen, und betonend, dass sich die internationale 

Gemeinschaft langfristig, über 2014 hinaus und bis in die Transformationsdekade (2015-2024) hinein, 

verpflichtet hat, die Weiterentwicklung, einschließlich der Ausbildung, und die Professionalisierung der 

afghanischen nationalen Sicherheitskräfte sowie die Rekrutierung und Bindung von Frauen in den afghani-

schen nationalen Sicherheitskräften zu unterstützen, 

 �X�Q�W�H�U���%�H�J�U�����X�Q�J der gemeinsamen Erklärung des Gipfeltreffens von Chicago über Afghanistan, in der 

das langfristige Engagement über 2014 hinaus für dauerhaften Frieden und anhaltende Sicherheit und Sta-

bilität in Afghanistan betont wird, feststellend, dass die Regierung Afghanistans und die Nordatlantikver-

trags-Organisation den Beschluss gefasst haben, dass die Organisation darauf hinarbeiten wird, die afghani-

schen nationalen Sicherheitskräfte nach 2014 weiter auszubilden, zu beraten und zu unterstützen,��feststel-

lend, dass jede neue Mission eine solide Rechtsgrundlage haben soll, wie in Ziffer 14 der Erklärung des 

Gipfeltreffens von Chicago festgelegt, in dieser Hinsicht unter Betonung der Wichtigkeit der Erörterungen 

über Afghanistan auf dem nächsten Gipfeltreffen der Organisation im September 2014 im Vereinigten Kö-

nigreich Großbritannien und Nordirland, im Hinblick auf die Verantwortung der Regierung Afghanistans, 

wie auf der Internationalen Afghanistan-Konferenz am 5. Dezember 2011 in Bonn beschlossen, dauerhaft 

fähige afghanische nationale Sicherheitskräfte in ausreichender Stärke zu unterhalten, die von der interna-

tionalen Gemeinschaft durch Ausbildung, Ausrüstung, Finanzierung und Kapazitätsentwicklung über das 

Ende des Transitionszeitraums hinaus unterstützt werden, und unter Begrüßung der in der Gemeinsamen 

Erklärung des Gipfeltreffens von Chicago bekräftigten weiteren finanziellen Unterstützung für die afghani-

schen nationalen Sicherheitskräfte mit dem klaren Ziel, dass die Regierung Afghanistans spätestens 2024 

die volle finanzielle Verantwortung für ihre eigenen Sicherheitskräfte übernimmt, 

 �V�L�F�K���G�H�V�V�H�Q���E�H�Z�X�V�V�W, dass zunehmende Sicherheit mit Fortschritten bei der Regierungsführung und der 

Entwicklungskapazität Afghanistans einhergehen muss, in diesem Zusammenhang Kenntnis nehmend von 

den Zielen der Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan und der Internationalen Sicherheitsbei-

standstruppe, auf die auch in Resolution �
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Einrichtung des Gemeinsamen Humanitären Fonds und die Regierung Afghanistans da
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friedens und der Stabilität in verschiedenen Regionen der Welt sowie der wichtigen Rolle, die das Büro der 

Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung in dieser Hinsicht spielt, 

 �P�L�W�� �G�H�P�� �$�X�V�G�U�X�F�N�� �V�H�L�Q�H�U�� �%�H�V�R�U�J�Q�L�V über den Anstieg der Mohnproduktion, auf den im Bericht des 

Büros über Opium in Afghanistan (Afghanistan Opium Survey 2013) hingewiesen wird, feststellend, dass 

der Anbau und die Herstellung von Opium und der Opiumhandel und -konsum weiterhin schwerwiegenden 

Schaden im Hinblick auf die Stabilität, die Sicherheit, die soziale und wirtschaftliche Entwicklung und die 

Regierungsführung in Afghanistan sowie in der Region und auf internationaler Ebene verursachen, und 

betonend, welche wichtige Rolle die Vereinten Nationen bei der weiteren Überwachung der Drogensitua-

tion in Afghanistan wahrnehmen, 

 �E�H�W�R�Q�H�Q�G, dass koordinierte regionale Anstrengungen zur Bekämpfung des Drogenproblems erforder-

lich sind, und in dieser Hinsicht unter Begrüßung der am 12. und 13. November 2012 in Islamabad abge-

haltenen Regionalen Ministerkonferenz über Suchtstoffbekämpfung, die auf die Verbesserung der regiona-

len Zusammenarbeit bei der Suchtstoffbekämpfung gerichtet war, 

 �X�Q�W�H�U�� �%�H�J�U�����X�Q�J der laufenden Tätigkeiten innerhalb der Pariser-Pakt-Initiative
129

, einem der wich-

tigsten Rahmen im Kampf gegen Opiate aus Afghanistan, Kenntnis nehmend von der Wiener Erklärung
133
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Tokio und dem Gipfeltreffen von Chicago vereinbart, zu stärken und den an diesem Prozess beteiligten 

afghanischen Institutionen Kapazitätsaufbau- und technische Hilfe zu gewähren; 

 �F) Kommunikationsarbeit und Gute Dienste zu leisten, um die Regierung Afghanistans auf Antrag 

bei dem unter afghanischer Führung und Eigenverantwortung stehenden Friedens- und Aussöhnungspro-

zess zu unterstützen, namentlich bei der Durchführung des afghanischen Friedens- und Wiedereingliede-

rungsprogramms und durch die Unterbreitung von Vorschlägen für vertrauensbildende Maßnahmen und 

deren Unterstützung, im Rahmen der afghanischen Verfassung und unter voller Achtung der Durchführung 

der Maßnahmen und der Anwendung der Verfahren, die vom Sicherheitsrat in seinen Resolutionen 1267 

(1999), 1988 (2011), 1989 (2011) vom 17. Juni 2011, 2082 (2012) und 2083 (2012) vom 17. Dezember 

2012 sowie in anderen einschlägigen Ratsresolutionen festgelegt wurden; 

 �G) die regionale Zusammenarbeit zu unterstützen, um Afghanistan dabei behilflich zu sein, seine 

Rolle im Herzen Asiens zur Förderung der regionalen Zusammenarbeit zu nutzen, um auf der Grundlage 

des bereits Erreichten Stabilität und Wohlstand in Afghanistan herbeizuführen; 

 �H) 
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handelsabkommen, eine erweiterte konsularische Zusammenarbeit bei der Ausstellung von Visa und die 

Erleichterung von Geschäftsreisen, zur Erweiterung des Handels, zur Erhöhung der Auslandsinvestitionen 

und zum Aufbau der Infrastruktur, insbesondere der infrastrukturellen Anbindung, der Energieversorgung, 

des Verkehrs und des integrierten Grenzmanagements, mit dem Ziel, die Rolle Afghanistans bei der re-

gionalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu stärken und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die 

Schaffung von Arbeitsplätzen in Afghanistan zu fördern; 

 20. �E�H�W�R�Q�W��in dieser Hinsicht, wie wichtig es ist, die lokalen und regionalen Verkehrsnetze zu stär-

ken, durch die die Verkehrsanbindung im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung, Stabilität und Eigen-

ständigkeit gefördert wird, insbesondere die Fertigstellung und Erhaltung der lokalen Eisenbahn- und Land-

routen, die Entwicklung regionaler Projekte zur Förderung einer weiteren Anbindung und die Verbesserung 

der Kapazitäten im Bereich der internationalen Zivilluftfahrt; 

 21. �E�H�N�U�l�I�W�L�J�W die zentrale Rolle des Gemeinsamen Koordinierungs- und Überwachungsrats bei der 

Koordinierung, Erleichterung und Überwachung der Umsetzung der Nationalen Entwicklungsstrategie für 

Afghanistan und der nationalen Prioritätenprogramme und fordert alle maßgeblichen Akteure auf, mit dem 

Koordinierungs- und Überwachungsrat in dieser Hinsicht verstärkt zusammenzuarbeiten, um seine Effizi-

enz weiter zu verbessern; 

 22. �I�R�U�G�H�U�W die internationalen Geber und Organisationen und die Regierung Afghanistans �D�X�I, den 
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Afghanische Nationalpolizei,
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Verletzungen der Rechte des Kindes zu verhüten, begrüßt die Fortschritte, die bei der Umsetzung des im 

Januar 2011 unterzeichneten Aktionsplans und seines Anhangs über die mit den afghanischen nationalen 
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ihre fortgesetzten Anstrengungen zum Schutz und zur Förderung der vollen Mitwirkung von Frauen am 




